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Merkblatt:  
Mindestmasse bei der Haltung von Kühen mit einer Widerristhöhe über  
150 cm bzw. bis 110 cm 
 
Laut Statistik werden Kühe zusehends grösser. Dies führt im landwirtschaftlichen  
Betriebsalltag für Tierhalterinnen und Tierhalter immer wieder zu Unklarheiten, was die 
geltenden gesetzlichen Mindestmasse bei der Anbinde- und Laufstallhaltung von Kühen 
angeht. Dem Veterinäramt ist es deshalb ein Anliegen, mit diesem Merkblatt für alle Be-
teiligten Klarheit zu schaffen und aufzuzeigen, was im Kanton Thurgau diesbezüglich 
gilt. 
 
Die Mindestabmessungen für Rinder gemäss Anhang 1 der Tierschutzverordnung 
(TSchV; SR 455.1) gelten für Tiere mit einer Widerristhöhe von 120 cm bis 150 cm. Für 
grössere Tiere sind die Abmessungen entsprechend zu vergrössern, für kleinere Tiere 
dürfen sie angemessen reduziert werden. 
 
Nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist hingegen, um wieviel die Abmessungen für Kühe 
über 150 cm Widerristhöhe zu vergrössern sind bzw. für Kühe unter 110 cm verringert 
werden dürfen. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) 
hat deshalb in der "Fachinformation Tierschutz: Abmessungen für kleine und grosse 
Kühe und hochträchtige Erstkalbende (lichte Weiten)" die Masse für Kühe über 150 cm 
und für Kühe unter 110 cm festgelegt. Diese Abmessungen sind massgebend und ent-
sprechend einzuhalten. 
 
 125 ± 5 cm 135 ± 5 cm 145 ± 5 cm über 150 cm 
Anbindehaltung 
Standplatzbreite 100 cm 110 cm 120 cm 125 cm 
Standplatzlänge Kurzstand 165 cm 185 cm 195 cm 205 cm 
Standplatzlänge Mittellangstand 180 cm 200 cm 240 cm  
Laufstallhaltung 
Fressplatzbreite 65 cm 72 cm 78 cm 80 cm 
Fressplatztiefe 290 cm 320 cm 330 cm 340 cm 
Laufgangbreite 220 cm 240 cm 260 cm 270 cm 
Liegeboxenbreite 110 cm 120 cm 125 cm 130 cm 
Länge der Liegefläche 165 cm 185 cm 190 cm 195 cm 
Liegeboxenlänge wandständig 230 cm 240 cm 260 cm 270 cm 
Liegeboxenlänge gegenständig 200 cm 220 cm 235 cm 245 cm 
Liegefläche in Systemen ohne 
Liegeboxen 

4.0 m2 4.5 m2 5.0 m2 5.0 m2 

 
Für Tiere mit einer Widerristhöhe von maximal 110 cm gelten die gleichen Anforderun-
gen wie für Rinder bis 400 kg Körpergewicht. 
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Die Verwendung der Masse für Kühe über 150 cm empfiehlt sich im Laufstall nur, 
wenn die durchschnittliche Widerristhöhe von 25 % der Kühe einer Herde die Höhe von 
150 cm überschreitet oder aufgrund des Zuchtziels des Tierhalters oder der Tierhalterin 
voraussichtlich überschreiten wird. 
 
Bestehende Ställe (Ställe mit Baueingabe bis und mit 1. August 2022) 
Das Thema "Kühe über 150 cm" ist vielschichtig und bedarf für bestehende Ställe einer 
Einzelfallbeurteilung. Es wird in jedem Fall abgeklärt, wann der Stall erbaut und wann er 
möglicherweise umgebaut wurde, wobei das Hauptaugenmerk das Tierwohl ist. Sind im 
Laufstall 25 % der Kühe über 150 cm gross und weisen die Tiere durch die Einrichtung 
bedingte Verletzungen/Schäden wie z. B. Druckstellen auf oder zeigen sie Probleme 
beim Liegen oder Aufstehen, sind die Masse der Liegeboxen zwingend auf die Masse 
für Kühe über 150 cm anzupassen. Für Kühe über 150 cm im Anbindestall sind bei be-
stehen von oben beschriebenen Verletzungen, Schäden und Problemen die einzelnen 
Standplätze entsprechend anzupassen. 
 
Muss eine Anpassung aufgrund der Situationsbeurteilung erfolgen, werden die Mass-
nahmen individuell und unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit festgelegt und 
der/die Tierhalter/-in hat die Möglichkeit, sich entsprechend einzubringen und zu  
äussern. 
 
Neubauten 
Wird die Haltung von Kühen über 150 cm im Anbindestall oder Laufstall in einem neuen 
Stall geplant, sind Masse für Kühe über 150 cm gemäss "Fachinformation Tierschutz: 
Abmessungen für kleine und grosse Kühe und hochträchtige Erstkalbende (lichte Wei-
ten)" einzuhalten. 
 
Bei Fragen zu diesem Thema, können Sie sich gerne direkt an uns wenden. 
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